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ANMELDUNG:

Diplomkurs für das obere und mittlere Kader
Kurszyklus 2012 – 2014
Name

Vorname

Geburtsdatum

Firma

Stellung in der Firma

Geschäftsadresse 

Telefon Geschäft
Fax Geschäft

E-Mail

Privatadresse

Telefon Privat
Natel
Verantwortliche Person für die Anmeldung

Datum

Unterschrift der Firma

Unterschrift der Kursteilnehmerin/des Kursteilnehmers

Mit der Unterschrift erklärt sich die Bewerberin/der Bewerber mit den auf der Rückseite abgedruckten allgemeinen Bestimmungen einverstanden und meldet sich definitiv für die Teilnahme am SKUGRA-Diplomkurs für das obere und mittlere Kader an.
ALLGEMEINE KURSBESTIMMUNGEN
1.
Teilnahmebedingungen

-
tätig in leitender Funktion einer graphischen Unternehmung; z.B. LeiterIn eines Unternehmensbereiches, BetriebsleiterIn, AVOR-LeiterIn, LeiterIn des Finanz- und Rechnungswesens, Stabstelle der Geschäftsleitung, LeiterIn Innendienst, VorstufenleiterIn
-
Zugang zu den vertraulichen Informationen der Unternehmungsleitung; insbesondere zur Finanzbuchhaltung und zum Marketing und allen damit verbundenen Daten

-
Verpflichtung zum Besuch aller SKUGRA-Kursblöcke sowie zur Fertigstellung der Diplomarbeit
2.
Kursbesuch

2.1.
Die Teilnehmerin/der Teilnehmer verpflichtet sich, alle Kursveranstaltungen im Rahmen des SKUGRA zu besuchen. Massgebend ist das gedruckte Kursprogramm und die jeweilige Kursblockeinladung.
2.2.
Das Nachholen versäumter Kurslektionen im folgenden Zyklus ist nur in Ausnahmefällen auf begründetes Gesuch hin möglich. Das Gesuch ist schriftlich vor dem zu verschiebenden Kursteil an die Kursleitung zu richten.

3.
Diplomarbeit

3.1.
Die Teilnehmerin/der Teilnehmer verpflichtet sich, die als Diplomarbeit konzipierte «Projektstudie einer anspruchsvollen, betrieblichen Themen-stellung» bis Ende Basiskurs zu verfassen. Sie/er ist sich dabei bewusst, dass diese Arbeit, je nach dem Entwicklungsstand ihrer/seiner Firma, mit einem ins Gewicht fallenden persönlichen Einsatz und Arbeitsaufwand verbunden ist.
4.
Betreuung

4.1.
Kursleitung und Referenten bemühen sich, den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern bei ihren Praxisarbeiten beratend beizustehen. Diese Beratungstätigkeit hat aber nicht den Charakter von Einzelbetriebsberatungen. Beratungsaufwand, der über die ordentliche Betreuungsarbeit im Rahmen der Diplomarbeit hinausgeht, ist nicht im Kursgeld inbegriffen.

4.2.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die SKUGRA-Referenten bezahlte Beratungsaufträge erteilen möchten, sind gebeten, dieses Vorhaben vorgängig mit dem SKUGRA-Geschäftsführer abzusprechen.

5. 
Kurskosten und Zahlungsbedingungen

5.1.
Das Kursgeld richtet sich nach den in der Kursdokumentation abgedruckten Ansätzen. Im Kursgeld inbegriffen ist die gesamte Dokumentation.
Nicht eingeschlossen sind die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Reisespesen, Literatur und Abendprogramm.
5.2.
Das Kursgeld ist erst einzubezahlen, wenn die Aufnahme schriftlich bestätigt worden ist. Zahlung 30 Tage nach Rechnungsstellung.

5.3.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die während des Kurses vom Kurs zurücktreten, schulden das ganze Kursgeld.

5.4.
Bei Rückzug einer bestätigten Anmeldung bis 4 Wochen vor Kursbeginn, muss eine Unkostenentschädigung von 50% des Kursgeldes berechnet werden, danach wird der ganze Betrag geschuldet. Diese Annullationskosten entfallen, wenn eine geeignete Ersatzteilnehmerin/ ein geeigneter Ersatzteilnehmer gefunden wird.

6. 
Verpflegung und Unterkunft

6.1.
Der SKUGRA wird in guten, in der Regel etwas abseits gelegenen, ruhigen Hotels, Klöster und Ausbildungsstätten durchgeführt. Unterkunft in Einzelzimmern.

6.2.
Damit sich ein guter Kursgeist entwickeln kann, wird Wert darauf gelegt, dass nach Möglichkeit alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Kurshotel Unterkunft beziehen und dort auch gemeinsam die Mahlzeiten einnehmen.
6.3.
Die Hotel-Reservationen für alle Kursteilnehmerinnen/Teilnehmer nimmt das SKUGRA-Sekretariat vor. Falls die Übernachtung im Kurshotel nicht gewünscht ist, muss dies vorab dem SKUGRA-Sekretariat gemeldet werden. Kurzfristige Abmeldungen müssen direkt mit dem Hotel verhandelt werden.
6.4.
Die Abrechnung erfolgt in der Regel durch die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer direkt mit dem Hotel. 

7.
Ausschluss aus dem Seminar

7.1.
Eine Kursteilnehmerin/ein Kursteilnehmer kann vom Kurs ausgeschlossen werden, wenn ihr/sein Betragen im Seminar oder im Beruf den Zielen und Grundsätzen des SKUGRA nicht entspricht oder dem Ruf des Kurses schaden könnte.

7.2.
Eine Kursteilnehmerin/ein Kursteilnehmer kann vom Seminar ausgeschlossen werden, wenn sie/er das Kursgeld gemäss den Zahlungsbedingungen nicht entrichtet.

7.3.
Über den Ausschluss von Teilnehmerinnen und Teilnehmern entscheidet endgültig der Geschäftsführer der SKUGRA-SEGRA AG.
Bitte Foto beilegen oder per E-Mail an info@skugra.ch!








